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Haushal tssatzung
des Landkreises Märkisch-Oder land für  das Haushal ts jahr

201.9

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss
des Kreistages vom 20.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushal t mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf 323.801.900 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf 324.319.600 EUR

außerordentlichen Erträge auf 1.998.700 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf 2.252.300 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf 342.552.400 EUR
Auszahlungen auf 362.767.400 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven
Auszahlungen an Liquiditätsreserven

§ 2

314.554.400 EUR
316.847.400 EUR

27.998.000 EUR
45.434.700 EUR

0 EUR
485.300 EUR

0 EUR
0 EUR

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden
nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahl-
ungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushalts-
jahren wird auf

0 EUR
festgesetzt.
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§ 4

Der Hebesatz der Kreisumlage wird mit 40,1 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die
Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 200.000 Euro
festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf
50.000 Euro festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und
Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürfen, wird auf
100.000 Euro festgesetzt.

Ausgenommen davon sind die unerheblichen über- und außerplanmäßigen
Aufwendungen und Auszahlungen, über die der Kämmerer entscheidet.

Unerheblich sind:

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unter 100.000 Euro,

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zusammenhang
mit der Verwendung von zusätzlichen zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen
stehen, wenn der Eigenanteil unter 100.000 Euro liegt,

- über- und außerplanmäßige zahlungsunwirksame Aufwendungen, wenn diese im
Einzelfall nicht 1 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen übersteigen.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden:

a) bei der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages um
5.000.000 Euro und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder
Einzelauszahlungen auf 3.000.000 Euro

festgesetzt.

Seelow, den 21.022019

G. Sehmidt
Laneat


